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Übersicht

Der Versicherungsver-
trag wird, wie kaum ein
anderer Vertrag, von
gegenseitigem Vertrau-
en geprägt.

Die Kundeninformati-
on ist eine vom Ge-
setzgeber vorgeschrie-
beneMaßnahme, die Ih-
nen als Versicherungs-
nehmer ein größtmög-
liches Maß an Informa-
tionen über Ihren Versi-
cherungsschutz garan-
tiert.

Diese Broschüre
enthält alle für Ihren
Versicherungsschutz
wichtigen Angaben
und die Versiche-
rungsbedingungen.
Bewahren Sie bitte
deshalb die Unterlagen
sorgfältig bei Ihren
Versicherungspapieren
auf.
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Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlich willkommen bei der HanseMerkur!

Schön, dass Sie sich für ein Produkt der HanseMerkur entschieden haben. Sie übertragen uns damit einen wichtigen Teil Ihrer Risikoabsicherung.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Durch verschiedene Gefahren kann Schaden an Ihrem Automower® entstehen. Dann hilft Ihre Automower® Protect Versicherung.

Wenn ein Schadenfall passiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich. Wir klären dann das weitere Vorgehen.

Auch wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verständlich. Wir möchten aber, dass Sie Ihre
Versicherung gut verstehen. Deshalb erklären wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie durch Beispiele. Wenn wir Beispiele verwenden, sind
diese nicht abschließend. Ihre HanseMerkur

Ihre HanseMerkur
Zum besseren Verständnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserläuterungen:

Versicherungsnehmer: Das sind Sie als unser Vertragspartner.

Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädigung leisten.

Ausschlüsse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, für die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschlüsse dienen
der Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie finden sie in den Bedingungen
entweder als generelle Ausschlüsse (z. B. Krieg) oder in den Bestimmungen zu einzelnen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der
versicherten Sachen.

Obliegenheiten: Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel müssen Sie den Automower® bei der
Firma Husqvarna registrieren und im Falle eines Einbruchdiebstahls, einfachen Diebstahls oder bei Vandalismus dies unverzüglich bei der Polizei
anzeigen. Auch müssen Sie den Anschaffungsbeleg des Geräts aufbewahren und uns unverzüglich über den Schadeneintritt informieren. Wenn Sie
Obliegenheiten verletzen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
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Wichtige Informationen!

Die folgenden Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit dem § 1 VVG-Informations-
pflichtenverordnung geben Ihnen einen Überblick über die Grundlagen und Rechte Ihres Versicherungsvertrags bei der HanseMerkur Allgemeine
Versicherung AG. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf. Dieses Dokument ist ein Bestandteil Ihres Versicherungsvertrags.

Informationen zum Anbieter
Identität des Versicherers (Name,
Rechtsform, ladungsfähige
Anschrift, Sitz, Handelsregister
und Registernummer)

Ihr Versicherer ist die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG. Wir sind eine Aktiengesellschaft mit
Sitz in Hamburg.

Unsere Anschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.

Unsere Telefonnummer: 040 4119-0, unsere Faxnummer: 040 4119-3257. Die Eintragung im Handelsre-
gister lautet: Amtsgericht Hamburg HRB 16768.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte
der HanseMerkur Allgemeine
Versicherung AG

Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.),
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner

Hauptgeschäftstätigkeit Die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt, betreibt die
private und gewerbliche Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherung.

Garantiefonds oder andere
Entschädigungsregelungen

Es bestehen keine Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen.

Informationen zur angebotenen Leistung
Vertragsgrundlagen Für den Versicherungsvertrag gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Automower®

Protect März 2024 sowie die besonderen Vereinbarungen, soweit diese im Versicherungsschein genannt
sind.

Wesentliche Merkmale der
Versicherungsleistung

Die Art, der Umfang und die Fälligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Versicherungs-
bedingungen, dem Antrag und ggf. den nach Antragstellung vereinbarten Abweichungen, die dem
gewünschten Versicherungsschutz zugrunde liegen. Die Automower® Protect Versicherung schützt
Sie vor den finanziellen Folgen von Schäden an Ihrem Husqvarna Automower®. Wird der Automower®
zerstört oder beschädigt oder kommt abhanden, entschädigen wir Sie im Normalfall für dessen Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand.

Beitragshöhe Die Beitragshöhe wird im Antrag und im Versicherungsschein angegeben. Sollte der dort eingetra-
gene Beitrag unrichtig berechnet oder ein dort nicht ausgewiesener Zuschlag zu erheben sein, wird
Ihnen der tatsächlich zu entrichtende Beitrag gesondert mitgeteilt (spätestens mit Übersendung des
Versicherungsscheins). Ein abweichender Beitrag gilt als genehmigt, wenn Sie diesem nicht innerhalb
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail)
widersprechen (§ 5 Abs. 1 VVG).

Zusätzliche Kosten Es fallen keine weiteren Kosten, wie z. B. Gebühren für Sie an.

Beitragszahlung Der erste Beitrag einschließlich der Versicherungsteuer und der vereinbarten Nebenkosten ist unver-
züglich nach Zugang der Zahlungsaufforderung (Beitragsrechnung), Folgebeiträge sind am jeweiligen
Fälligkeitstag zu zahlen. Wenn Sie mit uns für diesen Versicherungsvertrag das Lastschriftverfahren
vereinbart haben, werden wir den Beitrag bei Fälligkeit ohne nochmalige Ankündigung von dem uns
bekannten Konto abrufen.

Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten
Informationen

Die Informationen zu den Vertragsgrundlagen gelten für die Laufzeit des Vertrags und können nicht
einseitig durch den Versicherer geändert werden.
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Informationen zum Vertrag
Zustandekommen des Vertrags Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn die HanseMerkur Ihren Antrag mit einem Versiche-

rungsschein oder einer schriftlichen Annahmeerklärung angenommen hat und Ihnen der Versicherungs-
schein oder die Annahmeerklärung zugegangen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen
Annahmeerklärung, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versiche-
rungsbeginn). An den Antrag sind Sie nicht gebunden. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Bei-
trag zahlen. Der Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie
nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Widerrufsbelehrung Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

– der Versicherungsschein,
– die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen

Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
– diese Belehrung,
– das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
– und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an:

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg
E-Mail: shuk-kundenbetreuung@hansemerkur.de, Telefax: 040 4119-3257.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn
des Vertrags bis zum Zugang des Widerrufs errechnet. Der Versicherer hat zurückzuzahlende
Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrags wirksam ausgeübt, so sind Sie
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden.
Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder
vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen
als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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placeholder Abschnitt 2

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflich-
ten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen
ist, und die zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und
deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang

und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,

wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selb-
ständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des
Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der
Prämien;

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versiche-
rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an
den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf
zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrags;
11. Angaben zur Beendigung des Vertrags, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedin-

gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf denVertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf denVertrag anwendbare
Recht oder über das zuständige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet,
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt
bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde
bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Vertragslaufzeit Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer von einem oder mehreren Jahren geschlossen, sofern nicht
eine Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr vereinbart wird (Kurzfristvertrag).

Vertragsbeendigung Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten festen Vertragsdauer stillschweigend jeweils
um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird. Die Kurzfristverträge erlöschen zum
vereinbarten Ablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Informationen zum Rechtsweg
Zuständiges Gericht Klagen gegen die HanseMerkur können Sie beim Gericht in Hamburg oder bei dem Gericht Ihres

Erstwohnsitzes oder, in Ermangelung eines solchen, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts erheben.

Klagen gegen Sie werden bei dem Gericht erhoben, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen
Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist das Gericht in Hamburg zuständig.

Anwendbares Recht Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Vertragssprache Die für den Vertragsabschluss, sämtliche zur Verfügung gestellten Informationen und für die weitere
Kommunikation mit Ihnen verwendete Sprache ist ausschließlich Deutsch.

Teilnahme an einem
Streitschlichtungsverfahren vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle

Sollte sich das Versicherungsverhältnis trotz unserer Bemühungen nicht fehlerfrei gestalten, wenden
Sie sich bitte zunächst an die Hauptverwaltung in Hamburg.

Darüber hinaus hat sich die HanseMerkur bereit erklärt, an einem Streitschlichtungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich bei Beschwerden, Fragen oder
Auskunftswünschen an den Versicherungsombudsmann als außergerichtlichen Streitschlichter wenden:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Zuständige Aufsichtsbehörde Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
www.bafin.de
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der HanseMerkur
Allgemeine Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die
anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zumRücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wennwir den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung,
der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13
und 14 DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung)

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft
anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im “Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft”
(HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die
Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS
gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt.

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft.
Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden
zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B.
Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrags oder über die Regulierung von Schäden.
Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhängig von der
Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie
das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über
die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf
Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben können dies z.
B. Informationen zu möglichen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen
sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten
sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden.

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:

– Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt,
führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in
diesen Fällen 10 Jahre.

– Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen
Speicherung gelöscht.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach
Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte,
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.
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Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben,
unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an
wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft
anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte
erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt
die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:

– Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum
– Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre
– Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum Nachweis der

Haltereigenschaft erforderlich.
– Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das

Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die
Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.informa-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten

informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 880870-0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter
folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Ihrem
Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versicherung
Sie abgeschlossen haben.

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Automower®

Protect März 2024 wird die gewohnte männliche Form verwen-
det. Sie soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung jedoch als
geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Umfang der Versicherung

§ 1 Automower® Protect

Was ist versichert?

(1) Versichert ist der im Versicherungsschein genannte und bei der
Firma Husqvarna registrierte Automower® inklusive Ladestation
und Originalzubehör (Connect, Lichtpaket, Garage).

Wo besteht Versicherungsschutz?

(2) Ihr Husqvarna Automower® ist auf dem im Versicherungsschein
bezeichneten Grundstück versichert.

Welche Gefahren sind versichert?

(3) Wir entschädigen für versicherte Sachen, die durch folgende Er-
eignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge
solcher Ereignisse abhandenkommen:

a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz;

b) Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus oder der Versuch
einer solchen Tat;

c) Sturm, Hagel.

Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz zu
verstehen?

(4) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

(5) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an
der versicherten Sache können Blitzschlagschäden sein. Das ist
der Fall, wenn über diese Schäden hinaus auf dem Grundstück
des Versicherungsorts der Einschlag eines Blitzes zumindest durch
Spuren nachweisbar ist.

(6) Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspan-
nung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an der versicherten
Sache entsteht.

Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Vandalismus zu
verstehen?

(7) Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines
Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssels, dessen
Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten
Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel)
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt.

Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen
sind.

(8) Diebstahl ist die Wegnahme fremder beweglicher Sachen in der
Absicht, sie sich oder einem Dritten rechtswidrig anzueignen.

(9) Vandalismus liegt vor, wenn der Täter in den Versicherungsort
eindringt und die versicherte Sache vorsätzlich zerstört oder be-
schädigt.

Was ist unter Sturm und Hagel zu verstehen?

(10) Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

– Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen
oder auf Gebäude ein, in denen sich versicherte Sachen be-
finden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten
Sachen sind versichert.

– Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere
Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in
denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende
Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.

(11) Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit min-
destens 62 km pro Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer einen der folgenden
Sachverhalte nachweist:

– Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen
angerichtet.

– Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die
versicherten Sachen befunden haben, nur durch Sturm ent-
standen sein. Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem
versicherten Gebäude verbunden sind.

(12) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

(13) Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so sind wir von
der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafur-
teil wegen Vorsatzes gegen Sie festgestellt, so gilt die vorsätzliche
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

(14) Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns arglistig
über Tatsachen, die für denGrund oder dieHöhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen versuchen.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräf-
tiges Strafurteil gegen Sie wegen Betruges oder Betrugsversuchs
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewie-
sen.

(15) Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Kriegser-
eignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt un-
mittelbar oder mittelbar verursacht werden.

(16) Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne
Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

Selbstbeteiligung

(17) Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der
Betrag, den Sie je Versicherungsfall selbst zu tragen haben. Selbst-
beteiligungen können individuell vereinbart werden. Sie können
sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung von-
einander unterscheiden. Ihrem Versicherungsschein können Sie
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entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung ver-
einbart haben. Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei
jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen.

Was zahlen wir im Schadenfall?

(18) Wir ersetzen:

a) bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den Ver-
sicherungswert nach § 1 Absatz 19 zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls.

Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung angerechnet.

b) bei beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Wir ersetzen jedoch höchstens den Versicherungswert nach
§ 1 Absatz 19 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Den erzielbaren Verkaufspreis von Resten rechnen wir bei
der Entschädigungsberechnung an.

(19) Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um die versicherten Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen.

(20) Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie
bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich ange-
fallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuer-
abzugsberechtigung besteht.

Aufwendungsersatz

(21) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei Eintritt
des Versicherungsfalls den Umständen nach zur Abwendung und
Minderung des Schadens für geboten halten durften oder die Sie
auf unsere Weisung hin machen.

(22) Machen Sie Aufwendungen geltend, um einen unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswir-
kungen zu mindern, so leisten wir Aufwendungsersatz nur, wenn
diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder
die Aufwendungen auf unsere Weisung hin erfolgen.

(23) Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können wir auch
den Aufwendungsersatz nach § 1 Absatz 21 und § 1 Absatz 22
entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf unsere Weisung hin entstanden sind.

(24) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je verein-
barter Position. Dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
unsere Weisung hin entstanden sind.

(25) Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Aufwendungen
gemäß § 1 Absatz 21 verlangen.

(26) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

(27) Wir ersetzen bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermitt-
lung und Feststellung eines von uns zu ersetzenden Schadens,
sofern diese den Umständen nach geboten waren.

(28) Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden
diese Kosten von uns nur ersetzt, soweit Sie zur Zuziehung vertrag-
lich verpflichtet sind oder von uns hierzu aufgefordert wurden.

(29) Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können wir auch
den Kostenersatz nach § 1 Absatz 27 entsprechend kürzen.

Wann wird die Entschädigung gezahlt?

(30) Wir zahlen die Entschädigung, sobald wir unsere Zahlungspflicht
dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt haben.

Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag
als Abschlagszahlung von uns beanspruchen, der voraussichtlich
mindestens zu zahlen ist.

Verzinsung der Entschädigung

(31) Die Entschädigung wird ab der Anzeige des Schadens verzinst. Dies
gilt nicht, soweit wir die Entschädigung innerhalb eines Monats
geleistet haben.

(32) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber
bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

(33) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

(34) Bei der Berechnung der Fristen nach § 1 Absatz 30 und § 1 Absatz 31
wird der Zeitraum, für den aufgrund Ihres Verschuldens die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann, nicht
berücksichtigt.

(35) Die Regelungen gemäß § 1 Absatz 31 bis § 1 Absatz 34 gelten
nicht, soweit aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende
Zinspflicht besteht.

Aufschiebung der Zahlung

Wir können die Zahlung aufschieben, solange:

a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen oder

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie
oder Ihren Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falls noch läuft.

Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?

(36) Erlangen wir oder Sie Kenntnis über den Verbleib abhandengekom-
mener Sachen, müssen wir und auch Sie dies unverzüglich dem
anderen gegenüber anzeigen. Die Anzeige muss in Textform (z. B.
E-Mail, Fax oder Brief) erfolgen.

(37) Wenn Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache wieder-
erhalten, so gilt für die Entschädigung dieser Sache Folgendes:

a) Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung:

Sie behalten den Anspruch auf die Entschädigung.

Voraussetzung hier ist, dass Sie uns die Sache innerhalb von
zwei Wochen zur Verfügung stellen. Andernfalls müssen Sie
eine zwischenzeitlich geleistete Entschädigung für diese Sa-
che zurückzuzahlen. Das gilt auch für eine anteilig geleistete
Entschädigung.

b) Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung:

Sie können innerhalb von zwei Wochen nachdem wir Sie
hierzu aufgefordert haben, wählen, die Entschädigung zu-
rückzuzahlen und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten
folgende Regelungen:

– Haben wir eine Entschädigung der Sache in voller Hö-
he des Versicherungswerts vorgenommen, können Sie
uns die Sache zur Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht
müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
der Aufforderung durch uns ausüben.

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch, so
geht dieses auf uns über.
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– Haben wir eine Entschädigung der Sache in bedin-
gungsgemäß anteiliger Höhe des Versicherungswerts
gezahlt, müssen Sie im Einvernehmen mit uns die Sa-
che öffentlich meistbietend verkaufen lassen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhalten wir höchs-
tens den Anteil, den wir bereits als Entschädigung für
die Sache gezahlt haben.

(38) Behalten Sie wiederherbeigeschaffte Sachen und sind diese beschä-
digt worden, können Sie auch die bedingungsgemäße Entschädi-
gung in Höhe der Reparaturkosten verlangen oder behalten.

(39) Ist es Ihnenmöglich, den Besitz einer abhandengekommenen Sache
zurückzuerlangen und machen Sie hiervon keinen Gebrauch, gilt
die Sache als zurückerhalten.

(40) Müssen Sie uns zurückerlangte Sachen zur Verfügung stellen, sind
Sie verpflichtet, uns den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte, die Ihnen an diesen Sachen zustehen, zu übertragen.

Übergang von Ersatzansprüchen

(41) Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser
Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen.

(42) Den Übergang können wir nicht zu Ihrem Nachteil geltend machen.

(43) Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

(44) Sie sind verpflichtet, Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren. Darüber hinaus müssen Sie
- soweit erforderlich - bei der Durchsetzung des Ersatzanspruchs
durch uns mitwirken, nachdem dieser auf uns übergegangen ist.

(45) Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge dessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen
Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen
Sie beweisen.

Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Rechte und Pflichten

§ 2 Vorvertragliche Anzeigepflicht

Anzeigepflichten desVersicherungsnehmers oder seinesVertre-
ters bis zum Vertragsschluss

(1) Sie sind beim Abschluss des Versicherungsvertrages verpflichtet,
uns alle Ihnen bekannten Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, anzuzeigen.

Erheblich sind jene Gefahrenumstände, die geeignet sind, auf unse-
ren Entschluss, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten
Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem wir ausdrücklich und in Textform gefragt
haben, gilt im Zweifel als erheblich.

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach erheblichen Umstän-
den, die wir

– nach Ihrer Vertragserklärung,

– aber noch vor Vertragsannahme

– ausdrücklich und in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief)
stellen.

(2) Werden Sie beim Vertragsschluss von einem Dritten vertreten, so
sind bei der Anwendung von § 2 Absatz 1 und § 2 Absatz 4 bis
§ 2 Absatz 9 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu berücksichtigen.

(3) Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
IhremVertreter noch Ihnen selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

(4) Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach § 2 Absatz 1, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht haben.

(5) Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der An-
zeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen
oder anderen Bedingungen geschlossen hätten.

(6) Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen, wenn Sie nachweisen, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Ein-
tritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber
kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig
verletzt haben.

(7) Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach § 2 Absatz 1 leicht fahrlässig
oder schuldlos, können wir den Vertrag kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätten.

(8) Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach § 2 Absatz 1 nicht vorsätzlich
verletzt und hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(9) Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung von uns ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung müssen wir Sie auf Ihr
Kündigungsrecht hinweisen.

(10) Unser Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung müssen wir innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Zur Begründung können wir innerhalb eines Monats
nachträglich weitere Umstände angeben.

(11) Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt
haben, die das von uns jeweils geltend gemachte Recht begründen.

(12) Das Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen haben.
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(13) Wir können uns auf unser Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

(14) Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt bestehen.

(15) Unser Recht zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlischt mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn
Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.

§ 3 Obliegenheiten

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

(1) Sie Sind verpflichtet, den Anschaffungsbeleg des versicherten
Automower® inklusive etwaiger Zubehörteile aufzubewahren.

(2) Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die
Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls uns gegenüber zu erfüllen
haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der
Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kündigen.

(3) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
haben.

Obliegenheiten nach und bei Eintritt des Versicherungsfalls

(4) Bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie nach Mög-
lichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit Ihnen dies zumutbar ist,
zu befolgen sowie Weisungen (ggf. auch mündlich oder telefonisch)
von uns einzuholen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, müssen Sie
nach pflichtgemäßem Ermessen handeln.

(5) Zusätzlich zu § 3 Absatz 4 gilt:

Sie müssen

– uns den Schadeneintritt unverzüglich, nachdem Sie von die-
sem Kenntnis erlangt haben, (ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch) anzeigen;

– Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzeigen;

– uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhan-
dengekommenen Sachen einreichen;

– das Schadenbild so lange unverändert lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch uns freigege-
ben wurden. Sind Veränderungen unumgänglich, müssen Sie
das Schadenbild nachvollziehbar dokumentieren (z. B. durch
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichti-
gung durch uns aufbewahren;

– uns, soweit möglich, unverzüglich jede Auskunft in Textform
(z. B. E-Mail, Fax oder Brief) erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls oder des Umfanges unserer Leistungs-
pflicht erforderlich ist. Darüber hinaus müssen Sie uns jede
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang der Entschädigungspflicht gestatten;

– von uns angeforderte Belege beibringen, deren Beschaffung
Ihnen billigerweise zugemutet werden kann.

(6) Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem anderen
als Ihnen zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach § 3 Absatz 4
und § 3 Absatz 5 ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

(7) Verletzen Sie oder eine dritte Person eine Obliegenheit nach § 3 Ab-
satz 1 oder § 3 Absatz 4 bis § 3 Absatz 5 vorsätzlich, so sind wir
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens
entspricht.

(8) Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen-
de Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

(9) Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. Dies gilt
auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden
Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit
arglistig verletzt haben.

§ 4 Gefahrerhöhung

WasbedeutendieGefahrerhöhungunddieObliegenheiten?Wel-
che Folgen haben ihre Verletzung?

(1) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn sich nach Abgabe Ihrer Ver-
tragserklärung die tatsächlich vorhandenen Umstände so verän-
dern, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me wahrscheinlicher wird.

(2) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem
wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

(3) Eine Gefahrerhöhung nach § 4 Absatz 1 liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen
als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

(4) Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vor-
herige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(5) Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustim-
mung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet haben,
müssen Sie uns diese unverzüglich anzeigen.

(6) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung
unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie uns unverzüglich
anzeigen, nachdem Sie von dieser Kenntnis erlangt haben.

Kündigung oder Vertragsänderung durch uns

(7) Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach § 4 Absatz 4, können wir
den Vertrag fristlos kündigen. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie Ihre
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit müssen Sie
beweisen.

(8) Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, könnenwir unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
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(9) Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach § 4 Absatz 5 und
§ 4 Absatz 6 bekannt, können wir den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

(10) Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahr-
erhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden
erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.

(11) Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als
10 % oder schließen wir die Absicherung der erhöhten Gefahr aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang einer
entsprechenden Mitteilung durch uns ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. In der Mitteilung müssen wir Sie auf dieses Kündigungs-
recht hinweisen.

(12) Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach § 4 Ab-
satz 7 bis § 4 Absatz 10 erlöschen, wenn wir diese nicht innerhalb
eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung aus-
üben oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

(13) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind
wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre Pflichten nach
§ 4Absatz 4 vorsätzlich verletzt haben. Verletzen Sie diese Pflichten
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Sie beweisen.

(14) Nach einer Gefahrerhöhung nach § 4 Absatz 5 und § 4 Absatz 6 sind
wir für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen
sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrlässig verletzt, so
gilt § 4 Absatz 13 Satz 2 und 3 entsprechend.

Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen
sein müssen, bekannt war.

(15) Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,

a) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht ur-
sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den
Umfang der Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für
eine Kündigung durch uns abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war oder

c) wennwir statt der Kündigung ab demZeitpunkt der Gefahrer-
höhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechend
erhöhten Beitrag verlangen.

§ 5 Weitere Regelungen

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

(1) Haben Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, sind Sie verpflichtet, uns die andere Versicherung
im Schadenfall mitzuteilen. In der Mitteilung müssen Sie den oder
die anderen Versicherer und die Versicherungssumme angeben.

(2) Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach § 5 Absatz 1 vorsätzlich oder
grob fahrlässig, sind wir unter den in § 3 Absatz 1 bis § 3 Absatz 9
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt haben.

(3) Haben Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versiche-
rer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

(4) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrag obliegt. Sie können aber im Ganzen nicht mehr
als den Betrag des ihnen entstandenen Schadens verlangen. Dies
gilt auch, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

(5) Erlangen Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
für denselben Schaden, so verringert sich der Anspruch aus dem
vorliegenden Vertrag in derWeise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen verringert sich der
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre.

(6) Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen,
sich dadurch einen rechtswidrigenVermögensvorteil zu verschaffen,
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

(7) Uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangen.

Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung

(8) Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Ver-
sicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar uns gegenüber
erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) abzugeben.
Dies gilt nicht, soweit in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt
ist oder Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist .

(9) Erklärungen und Anzeigen richten Sie an unsere Hauptverwaltung
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle. Die gesetzlichen Regelungen über
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

(10) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die uns gegenüber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
uns nicht angezeigten Namensänderung von Ihnen.

Vollmacht des Versicherungsvertreters

(11) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von Ihnen abge-
gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trags,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trags und während des Versicherungsverhältnisses.

(12) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Ihnen von uns
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge zu über-
mitteln.
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(13) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen an-
zunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten. Eine
Beschränkung dieser Vollmacht müssen Sie nur gegen sich gelten
lassen, wenn Sie die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung
kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

Verjährung

(14) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis
gleich.

(15) Haben Sie einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns
angemeldet, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen
Anmeldung und Zugang unserer in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder
Brief) mitgeteilten Entscheidung nicht mit.

(16) Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Versicherung für fremde Rechnung

(17) Sie können den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das
Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung
der Rechte aus diesem Vertrag steht jedoch nur Ihnen und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

(18) Wir können vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungs-
nehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zu-
stimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Ihrer Zustimmung verlangen.

(19) Soweit Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten von rechtlicher Bedeutung
sind, sind bei der Versicherung für fremdeRechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Ihre eigenen und die Interessen des Versicher-
ten umfasst, müssen Sie sich für Ihr Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Ver-
sicherte Ihr Repräsentant ist.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Ver-
trag ohne sein Wissen abgeschlossen wurde oder ihm eine rechtzei-
tige Benachrichtigung von Ihnen nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn Sie
den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und uns
nicht darüber informiert haben.

Repräsentanten

(20) Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Repräsentan-
ten zurechnen lassen.

Rund um den Beitrag, Tarifbestimmungen

§ 6 Tarifbestimmungen - Grundlagen der Berechnung
des Beitrags

(1) Der Beitrag errechnet sich nach risikorelevanten Merkmalen des
versicherten Gerätes (Modell, Verkaufspreis, Nutzung (privat/ge-
werblich)). Bei der Tarifkalkulation wenden wir die anerkannten

Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstech-
nik an. Unser Ziel ist es, faire und risikogerechte Beiträge anzubie-
ten. Wir stellen damit sicher, dass wir auch dauerhaft leistungsfähig
sind. Das bedeutet, dass wir mit den eingenommenen Beiträgen
alle künftigen Schadenfälle bezahlen können.

(2) Dem Antrag, Versicherungsschein oder dem Nachtrag zum Versi-
cherungsschein können Sie entnehmen, nach welchen Merkmalen
der Versicherungsbeitrag berechnet wurde (Tarifbestimmungen).

§ 7 Beitragszahlung

(1) Je nach Vereinbarungwerden die Beiträge entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als
Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

(2) Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein ange-
gebenen Versicherungsbeginns zahlen. Dies gilt unabhängig von
dem Bestehen des Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, müssen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zahlen.

(3) Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.

(4) Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, ha-
ben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie
haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten.

Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung des Beitrags.

(5) Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

(6) Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, sind wir für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist,
dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail,
Fax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
aufmerksam gemacht haben.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu
vertreten haben.

Zahlung des Folgebeitrags

(7) Ein Folgebeitrag ist entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise
jeweils zum 1. eines jeden Monats, Vierteljahres, Halbjahres oder
Jahres oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig und zu
zahlen.

(8) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst
wird.

(9) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie die verspätete
Zahlung zu vertreten haben.

(10) Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir be-
rechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen.
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(11) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir Sie
auf Ihre Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
lungsaufforderung betragen.

(12) Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständi-
gen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht) hinweisen.

(13) Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der mindestens zweiwöchi-
gen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge
noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir
bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete
Zahlung nicht zu vertreten haben.

(14) Sind Siemit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf dermindestens
zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, könnenwir den Vertrag
mit sofortiger Wirkung kündigen.

Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge inner-
halb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir
die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird
die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach
Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der mindestens
zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben
Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst
wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

Lastschriftverfahren

(15) Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart
haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie der Einziehung
nicht widersprechen.

(16) Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fällige Beitrag ohne
Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer
Aufforderung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) unverzüglich
zahlen.

(17) Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der fällige Beitrag
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, das SEPA-
Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zu
kündigen.

Wir weisen Sie in der Kündigung darauf hin, dass Sie verpflichtet
sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu
übermitteln.

(18) Wir sind berechtigt, Ihnen erhobene Kosten der Banken für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzugmit der Beitragsrechnung zu belasten.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

(19) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige
Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versi-
cherungsschutz bestanden hat.

(20) Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, müs-
sen wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung
entfallenden Teil der Beiträge erstatten. Voraussetzung ist, dass wir
in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende
der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, müssen wir
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag

erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen haben.

(21) Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht
vom Versicherungsvertrag zurück, so steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Rücktrittserklärung zu.

(22) Treten wir vom Versicherungsvertrag zurück, weil der einmalige
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wurde, so steht uns
eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

(23) Endet der Versicherungsvertrag, weil wir diesen wegen arglisti-
ger Täuschung angefochten haben, steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklärung zu.

(24) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
vollständig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, den wir
hätten beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall
des Interesses Kenntnis erlangt haben.

(25) Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das ver-
sicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen
ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt haben.

Allgemeine Regelungen zum Vertrag

§ 8 Beginn des Vertrags

(1) Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren
Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des
Versicherungsscheins bei Ihnen.

(2) Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versi-
cherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach
§ 7 Absatz 4 bis § 7 Absatz 6.

Versicherungsperiode

(3) Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Ist die vereinbarte Ver-
tragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperi-
ode der Vertragsdauer.

§ 9 Laufzeit und Kündigung des Vertrags

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

(1) Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs-
schein oder dem Nachtrag zum Versicherungsschein.

(2) Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen,
verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn
nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen.

(3) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung
bedarf.

(4) Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen ist.
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Kündigung nach Versicherungsfall

(5) Nach Eintritt des Versicherungsfalles können sowohl wir als auch
Sie den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhand-
lungen über die Entschädigung zulässig.

(6) Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, wenn Sie bei
uns eingeht. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, spätestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode.

(7) Wir haben eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Wenn Sie einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben haben,
können wir mit sofortiger Wirkung kündigen.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

(8) Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und
Zinsen trotz Zahlungsaufforderung nach § 7 Absatz 11 nicht in-
nerhalb der mindestens zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Kündigung wird
unwirksam, wenn Sie diesen Beitrag innerhalb eines Monats ab
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch § 7 Absatz 14).

Wegfall des versicherten Interesses

(9) Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung
vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses
Interesses zu dem Zeitpunkt, zu demwir vomWegfall des Interesses
Kenntnis erlangt haben.

Embargobestimmung

(10) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

§ 10Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! Sollte dies einmal
nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf,
damit wir die Angelegenheit klären können. Darüber hinaus haben
Sie auch folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann

(1) Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrie-
den sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den
Ombudsmann für Versicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www. Versicherungsombusdmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem
deutschen Telefonnetz).

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben
uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesenVertrag online (z. B. über eineWebseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit Ihrer Beschwer-
de auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. Für Fragen können Sie
sich auch per E-Mail an uns wenden: shuk-kundenbetreuung@han-
semerkur.de.

Versicherungsaufsicht

(2) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versi-
cherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108 – 1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten.

Gerichtsstände - wenn Sie uns verklagen

(3) Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgen-
den Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist.

Gerichtsstände - wenn wir Sie verklagen

(4) Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesonde-
re bei folgenden Gerichten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Nie-
derlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versiche-
rungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb ab-
geschlossen haben.

(5) Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelun-
gen nach § 10 Absatz 4 das Gericht als vereinbart, das für unseren
Geschäftssitz zuständig ist.

Anzuwendendes Recht

(6) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Unser telefonischer
Kundenservice

placeholder Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen

Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe bei der Klärung
von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-Telefon. Hier werden Ih-
re Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert von kompetenten Ansprechpartnern geklärt.

Für Fragen zu Ihrer bestehenden Versicherung

Telefon 040 4119-7000
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Postfach
20352 Hamburg, Deutschland
Telefon 040 4119-7000
Telefax 040 4119-3257
info@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de
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